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Abschnitt 8 
Vorschriften mit Bezug zur Europäischen Union und zu Drittstaaten 

Unterabschnitt 1 
Anwendung des Gesetzes auf Bürger der Europäischen Union 

§ 26 Allgemeine Bestimmungen 

(1) Auf Staatsangehörige eines Mitgliedstaates ist § 21 Abs. 4 Nr. 1 des Waffengesetzes nicht 
anzuwenden. 

(2) Auf Staatsangehörige eines Mitgliedstaates, die in einem anderen Mitgliedstaat ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben, ist § 21 Abs. 4 Nr. 2 des Waffengesetzes nicht anzuwenden, 
soweit die Erlaubnis darauf beschränkt wird, 

1. Bestellungen auf Waffen oder Munition bei Inhabern einer Waffenherstellungs- oder 
Waffenhandelserlaubnis aufzusuchen und diesen den Erwerb, den Vertrieb oder das Überlassen 
solcher Gegenstände zu vermitteln und 

2. den Besitz nur über solche Waffen oder Munition auszuüben, die als Muster, als Proben oder 
als Teile einer Sammlung mitgeführt werden. 

(3) Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden auf Gesellschaften, die nach den Rechtsvorschriften 
eines Mitgliedstaates gegründet sind und ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder 
ihre Hauptniederlassung innerhalb der Europäischen Union haben. Soweit diese Gesellschaften 
nur ihren satzungsmäßigen Sitz, jedoch weder ihre Hauptverwaltung noch ihre 
Hauptniederlassung innerhalb der Europäischen Union haben, gilt Satz 1 nur, wenn ihre 
Tätigkeit in tatsächlicher und dauerhafter Verbindung mit der Wirtschaft eines Mitgliedstaates 
steht. 

(4) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 zugunsten von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates 
sind nicht anzuwenden, soweit dies zur Beseitigung einer Störung der öffentlichen Sicherheit 
oder Ordnung oder zur Abwehr einer bevorstehenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung im Einzelfall erforderlich ist. 

(5) Auf Staatsangehörige eines Mitgliedstaates ist § 4 Abs. 2 des Waffengesetzes nicht 
anzuwenden, soweit sie im Geltungsbereich des Waffengesetzes ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
haben und eine selbstständige oder unselbstständige Tätigkeit ausüben, die den Erwerb, den 
Besitz oder das Führen einer Waffe oder von Munition erfordert. 

§ 27 Besondere Bestimmungen zur Fachkunde 

(1) Der Nachweis der Fachkunde für den Waffenhandel im Sinne des § 22 des Waffengesetzes 
ist für einen Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates als erbracht anzusehen, wenn er in einem 
anderen Mitgliedstaat im Handel mit Waffen und Munition wie folgt tätig war: 

1. drei Jahre ununterbrochen als Selbstständiger oder in leitender Stellung, 

2. zwei Jahre ununterbrochen als Selbstständiger oder in leitender Stellung, wenn er für die 
betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nachweisen kann, die durch ein staatlich 
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anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufsinstitution als vollwertig 
anerkannt ist, 

3. zwei Jahre ununterbrochen als Selbstständiger oder in leitender Stellung sowie außerdem drei 
Jahre als Unselbstständiger oder 

4. drei Jahre ununterbrochen als Unselbstständiger, wenn er für den betreffenden Beruf eine 
vorherige Ausbildung nachweisen kann, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt 
oder von einer zuständigen Berufsinstitution als vollwertig anerkannt ist. 

(2) In den in Absatz 1 Nr. 1 und 3 genannten Fällen darf die Tätigkeit als Selbstständiger oder in 
leitender Stellung höchstens zehn Jahre vor dem Zeitpunkt der Antragstellung beendet worden 
sein. 

(3) Als ausreichender Nachweis ist auch anzusehen, wenn der Antragsteller die dreijährige 
Tätigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 nicht ununterbrochen ausgeübt hat, die Ausübung jedoch nicht 
mehr als zwei Jahre vor dem Zeitpunkt der Antragstellung beendet worden ist. 

(4) Eine Tätigkeit in leitender Stellung im Sinne des Absatzes 1 übt aus, wer in einem 
industriellen oder kaufmännischen Betrieb des entsprechenden Berufszweigs tätig war 

1. als Leiter des Unternehmens oder einer Zweigniederlassung, 

2. als Stellvertreter des Unternehmers oder des Leiters des Unternehmens, wenn mit dieser 
Stellung eine Verantwortung verbunden ist, die der des vertretenen Unternehmers oder Leiters 
entspricht, oder 

3. in leitender Stellung mit kaufmännischen Aufgaben und mit der Verantwortung für 
mindestens eine Abteilung des Unternehmens. 

(5) Der Nachweis, dass die Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 erfüllt sind, ist vom 
Antragsteller durch eine Bescheinigung der zuständigen Stelle des Herkunftslandes zu erbringen. 

Unterabschnitt 2 
Erwerb von Waffen und Munition in anderen Mitgliedstaaten; Verbringen und Mitnahme 

§ 28 Erlaubnisse für den Erwerb von Waffen und Munition in einem anderen Mitgliedstaat 

Eine Erlaubnis nach § 11 Abs. 2 des Waffengesetzes wird als Zustimmung durch einen 
Erlaubnisschein der zuständigen Behörde erteilt. Für die Erteilung hat der Antragsteller folgende 
Angaben zu machen: 

1. über seine Person: 

Vor- und Familienname, Geburtsdatum und -ort, Anschriften sowie Nummer, 
Ausstellungsdatum und ausstellende Behörde des Passes oder des Personalausweises; 

2. über die Waffe: 

bei Schusswaffen Anzahl, Art, Kaliber und Kategorie nach Anlage 1 Abschnitt 3 zum 
Waffengesetz und gegebenenfalls CIP-Beschusszeichen; bei sonstigen Waffen Anzahl und Art 
der Waffen; 



3. über die Munition: 

Anzahl, Art, Kaliber und gegebenenfalls CIP-Prüfzeichen. 

§ 29 Erlaubnisse zum Verbringen von Waffen und Munition 

(1) Eine Erlaubnis nach § 29 oder § 30 des Waffengesetzes wird durch einen Erlaubnisschein der 
zuständigen Behörde erteilt. 

(2) Für die Erteilung einer Erlaubnis nach § 29 Absatz 1 und 2 des Waffengesetzes hat der 
Antragsteller folgende Angaben zu machen: 

1. über den Versender- und den Empfängermitgliedstaat: 
jeweils die Bezeichnung des Mitgliedstaates; 

2. über die Person des Überlassers und des Erwerbers oder desjenigen, der die Waffen oder 
Munition ohne Besitzwechsel in einen anderen Mitgliedstaat verbringt: 

a) Vor- und Familienname, 

b) Geburtsdatum und -ort, 

c) Anschrift, 

d) bei Unternehmen auch Telefon- oder Telefaxnummer und 

e) die Angabe, ob es sich um einen Waffenhändler oder um eine Privatperson handelt; 

3. über die Waffen: 

Anzahl und Art der Waffen; 

4. über Schusswaffen zusätzlich zu den Angaben nach Nummer 3 die folgenden weiteren 
Angaben: 

a) Kategorie nach der Anlage 1 Abschnitt 3 des Waffengesetzes, 

b) Name, Firma oder eingetragenes Markenzeichen des Herstellers, 

c) Modellbezeichnung, 

d) Kaliber, 

e) Herstellungsnummer und 

f) sofern vorhanden, CIP-Beschusszeichen; 

5. über die Munition: 

a) Anzahl und Art der Munition, 

b) Firma oder eingetragenes Markenzeichen des Herstellers, Kaliber und 



c) sofern vorhanden, CIP-Munitionsprüfzeichen; 

6. über die Lieferanschrift: 

Anschrift, an die die Waffen oder die Munition versandt oder transportiert werden; 

7. über die Art und Weise der Verbringung im Fall des Verbringens aus dem Geltungsbereich 
des Waffengesetzes in einen anderen Mitgliedstaat: 

a) das Beförderungsmittel, 

b) den Tag der Absendung, 

c) den voraussichtlichen Ankunftstag und 

d) die Durchgangsländer. 

Wird eine Erlaubnis zum Verbringen in oder durch den Geltungsbereich des Waffengesetzes 
zwischen gewerbsmäßigen Waffenherstellern oder Waffenhändlern beantragt, kann auf die 
Angabe des Kalibers und der Herstellungsnummer verzichtet werden, wenn besondere Gründe 
hierfür glaubhaft gemacht werden. Im Fall des Satzes 2 müssen die genannten Angaben den nach 
§ 33 Absatz 3 des Waffengesetzes zuständigen Überwachungsbehörden beim Verbringen 
mitgeteilt werden, wenn das Verbringen aus einem Drittstaat erfolgt. 

(3) Für die Erteilung einer Erlaubnis nach § 30 des Waffengesetzes hat der Antragsteller 
Angaben über Name und Anschrift der Firma, Telefon- oder Telefaxnummer, Vor- und 
Familienname, Geburtsort und -datum des Inhabers der Erlaubnis nach § 21 Abs. 1 des 
Waffengesetzes, Empfängermitgliedstaat und Art der Waffen und Munition zu machen. 

§ 30 Erlaubnisse für die Mitnahme von Waffen und Munition nach, durch oder aus 
Deutschland 

(1) Eine Erlaubnis nach § 32 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 1a Satz 1 des Waffengesetzes wird 
durch einen Erlaubnisschein der zuständigen Behörde erteilt. Für die Erteilung der Erlaubnis 
nach Satz 1 hat der Antragsteller folgende Angaben zu machen: 

1. über seine Person: 

Vor- und Familienname, Geburtsdatum und -ort, Wohnort und Anschrift, bei Firmen auch 
Telefon- oder Telefaxnummer, sowie Nummer, Ausstellungsdatum und ausstellende Behörde 
des Passes oder des Personalausweises; 

2. über die Waffen: 

bei Schusswaffen Anzahl und Art der Waffen, Kategorie nach der Anlage 1 Abschnitt 3 zum 
Waffengesetz, Firma oder eingetragenes Markenzeichen des Herstellers, Modellbezeichnung, 
Kaliber, Herstellungsnummer und gegebenenfalls CIP-Beschusszeichen; bei sonstigen Waffen 
Anzahl und Art der Waffen; 

3. über die Munition: 



Anzahl und Art der Munition, Kategorie nach der Richtlinie 93/15/EWG des Rates vom 5. April 
1993 zur Harmonisierung der Bestimmungen über das Inverkehrbringen und die Kontrolle von 
Explosivstoffen für zivile Zwecke (ABl. EG Nr. L 121 S. 20), Firma oder eingetragenes 
Markenzeichen des Herstellers, Kaliber und gegebenenfalls CIP-Munitionsprüfzeichen; 

4. über den Grund der Mitnahme: 

genaue Angabe des Ortes, zu dem die Waffen oder die Munition mitgenommen werden sollen, 
und der Zweck der Mitnahme. 

Der Erlaubnisschein für die Mitnahme von Waffen oder Munition aus einem Drittstaat muss alle 
in Satz 2 genannten Angaben enthalten. 

(2) Bei der Erteilung einer Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 Satz 1 des Waffengesetzes kann die 
Sachkunde auch als nachgewiesen angesehen werden, wenn eine ausreichende Kenntnis der 
geforderten Inhalte durch einen Beleg des Staates, in dem die Person ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, glaubhaft gemacht wird. 

(3) Bei der Erteilung einer Erlaubnis nach § 32 Abs. 4 des Waffengesetzes kann die zuständige 
Behörde auf einzelne der in Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 und 3 aufgeführten Angaben verzichten, wenn 
diese nicht rechtzeitig gemacht werden können. Die Angaben sind der zuständigen Behörde 
unverzüglich nachzureichen und bei der Einreise den nach § 33 Abs. 3 des Waffengesetzes 
zuständigen Überwachungsbehörden mitzuteilen. 

(4) Die zuständige Behörde kann in besonderen Fällen gestatten, dass Antragstellungen für die 
Erteilung einer Erlaubnis nach § 32 Abs. 4 des Waffengesetzes durch mehrere Personen 
gemeinsam auf dem hierfür vorgesehenen amtlichen Vordruck erfolgen. Im Falle des Satzes 1 
sind für die Antragsteller jeweils die Angaben nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 und 4 vollständig zu 
machen, die Angaben nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 und 3, soweit die Behörde hierauf nicht 
verzichtet hat. 

§ 31 Anzeigen 

(1) Eine Anzeige nach § 30 Satz 3 des Waffengesetzes an das Bundesverwaltungsamt muss 
folgende Angaben enthalten: 

1. über die Beförderung: 

a) die Bezeichnung des Versender- und des Empfängermitgliedstaates, 
b) die Bezeichnung der Durchgangsländer, 
c) die Beförderungsart und 
d) den Beförderer; 

2. zu dem Versender, dem Erklärungspflichtigen und dem Empfänger jeweils: 

a) den Namen oder bei Unternehmen, sofern vorhanden, die Firma, 
b) Anschrift und 
c) Telefon- oder Telefaxnummer; 

3. zu der Erlaubnis nach § 30 des Waffengesetzes: 



a) Ausstellungsdatum, 
b) Ausstellungsnummer, 
c) ausstellende Behörde, 
d) Geltungsdauer; 

4. zu der Erlaubnis oder der Freistellung von der Erlaubnis des anderen Mitgliedstaates: 

a) Ausstellungsdatum, 
b) ausstellende Behörde, 
c) Geltungsdauer, 
d) Angaben zu den von der Erlaubnis umfassten Waffen; 

5. über die Waffen: 

Anzahl und Art der Waffen; 

6. über Schusswaffen zusätzlich zu den Angaben nach Nummer 5 die folgenden weiteren 
Angaben: 

a) die Kategorie nach Anlage 1 Abschnitt 3 des Waffengesetzes, 
b) den Namen, die Firma oder das eingetragene Markenzeichen des Herstellers, 
c) die Modellbezeichnung, 
d) das Kaliber, 
e) die Herstellungsnummer und 
f) das CIP-Beschusszeichen, sofern vorhanden; 

7. zu der Munition: 

a) Art und Anzahl, 
b) Name, Firma, oder eingetragenes Markenzeichen des Herstellers, 
c) Kaliber, 
d) CIP-Munitionsprüfzeichen, falls vorhanden, 
e) Anschrift, an die die Waffen oder die Munition versandt oder transportiert werden. 

Im Fall des Satzes 1 Nummer 4 ist der Anzeige eine Ablichtung der Erlaubnis oder Freistellung 
beizufügen. 

(2) Die Anzeige gemäß § 30 Satz 3 des Waffengesetzes an das Bundesverwaltungsamt hat unter 
Verwendung des hierfür vorgesehenen amtlichen Vordrucks oder elektronisch zu erfolgen. Für 
die elektronische Anzeige kann das Bundesverwaltungsamt Abweichungen von der Form, nicht 
aber vom Inhalt des amtlichen Vordrucks, zulassen. Das Bundesverwaltungsamt kann verlangen, 
dass der Anzeigende seine Identität auf geeignete Weise nachweist. 

(3) Im Fall der Verwendung des amtlichen Vordrucks bestätigt das Bundesverwaltungsamt den 
Eingang der vollständigen Anzeige auf dem Anzeigevordruck oder elektronisch. Im Fall der 
elektronischen Anzeige bestätigt das Bundesverwaltungsamt den Eingang der vollständigen 
Anzeige elektronisch. 

(4) Eine Anzeige nach § 34 Abs. 4, erster Halbsatz des Waffengesetzes an das 
Bundesverwaltungsamt ist mit dem hierfür vorgesehenen amtlichen Vordruck zu erstatten und 
muss folgende Angaben enthalten: 



1. über die Person des Überlassers: 
Vor- und Familiennamen oder Firma, Wohnort oder Firmenanschrift, bei Firmen auch Telefon- 
oder Telefaxnummer, Datum der Überlassung; 

2. über die Person des Erwerbers: 
Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum und -ort, Anschriften in Mitgliedstaaten sowie 
Nummer, Ausstellungsdatum und ausstellende Behörde des Passes oder des Personalausweises; 

3. über die Waffen oder die Munition: 
die Angaben nach § 29 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3. 

(5) Eine Anzeige nach § 34 Abs. 5 Satz 1 des Waffengesetzes an das Bundesverwaltungsamt ist 
mit dem hierfür vorgesehenen amtlichen Vordruck in zweifacher Ausfertigung zu erstatten und 
muss folgende Angaben enthalten: 

1. über die Person des Erwerbers oder denjenigen, der eine Schusswaffe zum dortigen Verbleib 
in einen anderen Mitgliedstaat verbringt: 
Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum und -ort, Wohnort und Anschrift, Beruf sowie Nummer, 
Ausstellungsdatum und ausstellende Behörde des Passes oder des Personalausweises, ferner 
Nummer, Ausstellungsdatum und ausstellende Behörde der Waffenerwerbsberechtigung; 

2. über die Schusswaffe: 
Art der Waffe, Name, Firma oder eingetragene Marke des Herstellers, Modellbezeichnung, 
Kaliber und Herstellungsnummer; 

3. über den Versender: 
Name und Anschrift des auf dem Versandstück angegebenen Versenders. 

Beim Erwerb durch gewerbliche Unternehmen sind die Angaben nach Satz 1 Nr. 1 über den 
Inhaber des Unternehmens, bei juristischen Personen über eine zur Vertretung des Unternehmens 
befugte Person mitzuteilen und deren Pass oder Personalausweis vorzulegen. Bei laufenden 
Geschäftsbeziehungen entfällt die wiederholte Vorlage des Passes oder des Personalausweises, 
es sei denn, dass der Inhaber des Unternehmens gewechselt hat oder bei juristischen Personen 
zur Vertretung des Unternehmens eine andere Person bestellt worden ist. Wird die Schusswaffe 
oder die Munition einer Person überlassen, die sie außerhalb des Geltungsbereichs des 
Waffengesetzes, insbesondere im Versandwege erwerben will, so ist die Angabe der 
Erwerbsberechtigung nach Satz 1 Nr. 1 nicht erforderlich, ferner genügt an Stelle des Passes 
oder des Personalausweises eine amtliche Beglaubigung dieser Urkunden. Das 
Bundesverwaltungsamt bestätigt dem Anzeigenden den Eingang auf dem Doppel der Anzeige. 

§ 32 Mitteilungen der Behörden 

(1) Die zuständige Behörde teilt dem Bundesverwaltungsamt alle ihr vorliegenden erteilten 
Erlaubnisse zum Verbringen von Waffen oder Munition aus einem anderen Mitgliedstaat in den 
Geltungsbereich des Waffengesetzes und aus dem Geltungsbereich des Waffengesetzes in einen 
anderen Mitgliedstaat nach § 29 des Waffengesetzes unter Angabe des Datums der 
Erlaubniserteilung und des Ablaufdatums der Erlaubnis elektronisch mit. Die Mitteilung muss 
unverzüglich, im Fall des Verbringens aus dem Geltungsbereich des Waffengesetzes in einen 
anderen Mitgliedstaat spätestens bis zum nach § 29 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 mitgeteilten Tag 
der Absendung, erfolgen. Die Mitteilung muss alle gemäß § 29 Absatz 2 erforderlichen Angaben 
enthalten. Eine Ablichtung des Erlaubnisscheins ist der Mitteilung beizufügen. 



(2) Das Bundesverwaltungsamt 

1. übermittelt dem anderen Mitgliedstaat die Angaben nach § 31 Absatz 1 und die nach Absatz 1 
erhaltenen Angaben nach Maßgabe der Delegierten Verordnung (EU) 2019/686 der Kommission 
vom 16. Januar 2019 zur Festlegung detaillierter Vorkehrungen gemäß Richtlinie 91/477/EWG 
des Rates für den systematischen elektronischen Austausch von Informationen im 
Zusammenhang mit der Verbringung von Feuerwaffen innerhalb der Union (ABl. L 116 vom 
3.5.2019, S. 1); 

2. übermittelt dem anderen Mitgliedstaat die Angaben nach § 31 Absatz 4; 

3. übermittelt an die zuständige Behörde 

a) die von anderen Mitgliedstaaten in den Fällen des § 29 Absatz 1 und 2 des Waffengesetzes 
erhaltenen Angaben, 

b) die von anderen Mitgliedstaaten erhaltenen Angaben über die Erteilung von Erlaubnissen zum 
Verbringen von Schusswaffen oder Munition in das Hoheitsgebiet des anderen Mitgliedstaates 
aus dem Geltungsbereich des Waffengesetzes, es sei denn, es besteht für diese Verbringung eine 
Erlaubnis nach § 30 des Waffengesetzes, und 

c) die von anderen Mitgliedstaaten erhaltenen Angaben über das Überlassen von Waffen nach 
Anlage 1 Abschnitt 3 Nummer 1 bis 3 (Kategorien A 1.2 bis C) des Waffengesetzes oder von 
Munition an Personen und den Besitz von solchen Waffen oder Munition durch Personen, die 
jeweils ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich des Waffengesetzes haben; 

4. übermittelt die von anderen Vertragsstaaten des Übereinkommens vom 28. Juni 1978 über die 
Kontrolle des Erwerbs und Besitzes von Schusswaffen durch Einzelpersonen (BGBl. 1980 II S. 
953) erhaltenen Mitteilungen über das Verbringen oder das Überlassen der in § 34 Absatz 5 Satz 
1 des Waffengesetzes genannten Schusswaffen erhaltenen Angaben an die zuständige Behörde; 

5. soll den Erwerb von Schusswaffen und Munition durch die in § 34 Absatz 5 Satz 1 des 
Waffengesetzes genannten Personen der zuständigen zentralen Behörde des Heimat- oder 
Herkunftsstaates des Erwerbers mitteilen, sofern Gegenseitigkeit gewährleistet ist; die Mitteilung 
soll die Angaben nach § 31 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 und 2 enthalten. 

(3) Die nach § 33 Abs. 3 des Waffengesetzes zuständigen Überwachungsbehörden übermitteln 
den zuständigen Behörden die nach § 29 Absatz 2 Satz 3 und nach § 30 Abs. 3 Satz 2 
mitgeteilten Angaben. 

§ 33 Europäischer Feuerwaffenpass 

(1) Die Geltungsdauer des Europäischen Feuerwaffenpasses nach § 32 Abs. 6 des 
Waffengesetzes beträgt fünf Jahre; soweit bei Jägern oder Sportschützen in ihm nur Einzellader-
Langwaffen mit glattem Lauf oder mit glatten Läufen eingetragen sind, beträgt sie zehn Jahre. 
Die Geltungsdauer kann zweimal um jeweils fünf Jahre verlängert werden. § 9 Abs. 1 und 2 und 
§ 37 Abs. 2 des Waffengesetzes gelten entsprechend. 

(2) Der Antragsteller hat die Angaben nach § 30 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 3 zu machen. Er hat ein 
Lichtbild aus neuerer Zeit in der Größe von mindestens 45 Millimeter x 35 Millimeter im 
Hochformat ohne Rand abzugeben. Das Lichtbild muss das Gesicht im Ausmaß von mindestens 



20 Millimeter darstellen und den Antragsteller zweifelsfrei erkennen lassen. Der Hintergrund 
muss heller sein als die Gesichtspartie. 

Abschnitt 9 
Ordnungswidrigkeiten und Schlussvorschriften 

§ 34 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 53 Abs. 1 Nr. 23 des Waffengesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

1. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 2 oder § 22 Abs. 1 Satz 3 eine Schießübung veranstaltet oder an ihr 
teilnimmt, 
2. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 1 auf einer Schießstätte schießt, 
3. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 3 die Einhaltung der dort genannten Voraussetzungen nicht 
überwacht, 
4. entgegen § 10 Abs. 1 Satz 4 den Schießbetrieb aufnimmt oder fortsetzt, 
5. entgegen § 10 Abs. 2 Satz 1 oder 3, § 22 Abs. 2 Satz 1 oder 3 oder Abs. 3 Satz 3 oder § 25a 
Absatz 1 Satz 2 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig erstattet, 
6. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 4 oder § 25a Absatz 2 ein dort genanntes Dokument nicht mitführt 
oder nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt, 
7. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 5 Einblick nicht oder nicht rechtzeitig gewährt, 
8. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 1 das Schießen nicht beaufsichtigt, 
9. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 2 das Schießen oder den Aufenthalt in der Schießstätte nicht 
untersagt, 
10. entgegen § 11 Abs. 2 eine Anordnung nicht befolgt, 
11. entgegen § 12 Abs. 2 Satz 2 eine Schießstätte betreibt oder benutzt, 
12. entgegen § 13 Absatz 2 eine Waffe oder Munition nicht richtig aufbewahrt, 
13. entgegen § 13 Absatz 4 Satz 1 oder 2 eine Waffe oder Munition aufbewahrt, 
14. entgegen § 17a Absatz 1 oder § 24 Absatz 3 eine dort genannte Ersatzdokumentation oder 
ein dort genanntes Verzeichnis nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt, 
15. entgegen § 17a Absatz 2 Satz 1 eine dort genannte Ersatzdokumentation nicht oder nicht 
mindestens zehn Jahre aufbewahrt, 
16. entgegen § 17a Absatz 2 Satz 2 eine dort genannte Ersatzdokumentation nicht oder nicht 
rechtzeitig übergibt, 
17. entgegen § 17a Absatz 2 Satz 3 eine dort genannte Ersatzdokumentation nicht oder nicht 
rechtzeitig übergibt und nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt, 
18. entgegen § 22 Abs. 2 Satz 2 den Lehrgangsplan oder das Übungsprogramm nicht oder nicht 
rechtzeitig vorlegt, 
19. entgegen § 22 Abs. 2 Satz 4 die Durchführung einer Veranstaltung zulässt, 
20. entgegen § 23 Abs. 1 Satz 2 sich vom Vorliegen der dort genannten Erfordernisse nicht oder 
nicht rechtzeitig überzeugt, 
21. entgegen § 24 Abs. 1 ein Verzeichnis nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der 
vorgeschriebenen Weise führt, 
22. entgegen § 24 Abs. 4 Satz 1 das Verzeichnis nicht oder nicht mindestens fünf Jahre 
aufbewahrt, 
23. entgegen § 25 Abs. 2 Satz 1 die Durchführung eines Lehrgangs oder einer Schießübung nicht 
oder nicht rechtzeitig einstellt, 
24. entgegen § 25a Absatz 3 eine unbrauchbar gemachte Schusswaffe dauerhaft überlässt, 
verbringt oder mitnimmt oder 
25. entgegen § 25b ein dort genanntes Dokument nicht oder nicht rechtzeitig abgibt. 



§ 35 (weggefallen) 
- 

§ 36 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 2003 in Kraft. Gleichzeitig treten die Erste Verordnung 
zum Waffengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I S. 777), 
zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970) sowie 
die Zweite Verordnung zum Waffengesetz vom 13. Dezember 1976 (BGBl.I S. 3387) außer 
Kraft. 

Schlussformel 

Der Bundesrat hat zugestimmt. 

Anlage (zu § 15 Abs. 2 Nr. 2) 
Waffen- und Munitionsarten 

( Fundstelle: BGBl. I 2008, 438 - 439 ) 

1. Schusswaffen und ihnen gleichstehende Geräte 

1.1 Büchsen und Flinten einschließlich Flobertwaffen und Zimmerstutzen 
1.2 Pistolen und Revolver zum Verschießen von Patronenmunition; Schalldämpfer 
1.3 Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen gemäß Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 
Nr. 2.7 bis 2.9 des Waffengesetzes 
1.4 Signalwaffen mit einem Patronen- oder Kartuschenlager von mehr als 12,5 mm Durchmesser 
1.5 Druckluft-, Federdruck- und Druckgaswaffen 
1.6 Schusswaffen, die vor dem 1. Januar 1871 hergestellt worden sind 
1.7 Schusswaffen und ihnen gleichstehende Geräte, die nicht unter 1.1 bis 1.5 fallen. 

2. Munition 

2.1 Munition zum Verschießen aus Büchsen und Flinten (1.1) 
2.2 Munition zum Verschießen aus Pistolen und Revolvern (1.2) 
2.3 Munition zum Verschießen aus Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen (1.3) 
2.4 Munition zum Verschießen aus Signalwaffen mit einem Kartuschenlager von mehr als 12,5 
mm Durchmesser (1.4) 
2.5 Munition zum Verschießen aus Schusswaffen, die vor dem 1. Januar 1871 hergestellt worden 
sind, und aus sonstigen ihnen gleichstehenden Geräten (1.6 und 1.7). 
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